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1. Planungsziele und Planungserfordernis 
 
Durch die 32. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes soll die Entwicklung 
von Gewerbeflächen im Westen der Stadt Straubing ermöglicht werden. Das geplante 
Gewerbegebiet soll zur Deckung des im Gewerbeentwicklungskonzept der Stadt Straubing 
prognostizierten Gewerbeflächenbedarfs, vorrangig für mittelständische Unternehmen, 
beitragen und den Straubinger Westen als Gewerbestandort stärken. Daher ist die 
Ausweisung von Gewerbeflächen in Lerchenhaid als Erweiterung des Gewerbeparks Alburg, 
nördlich der Bahnlinie Passau-Obertraubling und mit Anschluss an die B 8, vorgesehen. Die 
Flächen werden als Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO, lärmmäßig eingeschränkt, 
dargestellt. 
 
 

2. Ablauf des Verfahrens 

27.04.2020  Aufstellungsbeschluss für die 32. Änderung des Flächen-
nutzungs- und Landschaftsplans im Ferienausschuss 

07.05.2020  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
der Stadt Straubing Nr. 24 

31.05.2021 - 02.07.2021 Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf in der 
Fassung vom 18.05.2021 

27.09.2021  Behandlung der eingegangenen Äußerungen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, 
Auslegungsbeschluss im Stadtrat 

11.04.2022 - 13.05.2022 Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB und 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB zum Entwurf in der 
Fassung vom 10.03.2022 

04.07.2022  Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, Feststellungsbe-
schluss zur 32. Änderung. des Flächennutzungs- und Land-
schaftsplans im Stadtrat 
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3. Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter wurden in einer Umweltprüfung 
dargelegt und in einem Umweltbericht als gesondertem Teil der Begründung erläutert. 
Bezogen auf die Schutzgüter sind durch die Planänderung überwiegend geringe bis mittlere 
Umweltauswirkungen zu erwarten. Durch sparsame Erschließung, Nutzung eines 
Auffüllbereiches mit bereits nachhaltig veränderter Bodenstruktur, Festlegung des von der 
sog. „Kayer Senke“ tangierten Bereichs als Grünfläche, Flächenausweisung für Regen-
wasserrückhaltebecken sowie Darstellung von gliedernden und abschirmenden Grünflächen 
zur Entwicklung eines siedlungsbezogenen Biotop- und Grünflächenverbunds werden die zu 
erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Arten und Biotope sowie 
Landschaftsbild reduziert. Die dargestellten Lückenschlüsse im Fuß- und Radwegenetz 
stellen Verbesserungen für die Naherholung dar. 
 
Durch Berücksichtigung weiterer eingriffsminimierender, konfliktvermeidender sowie 
grünordnerischer Maßnahmen im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung bzw. deren 
Umsetzung können die Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter zusätzlich verringert 
werden.  
Für das Schutzgut Mensch sind Regelungen zur Emissions-Begrenzung erforderlich, z.B. die 
Festsetzung von Emissionskontingenten. Bezüglich des Wirkungspfades Boden-Mensch 
waren Untersuchungen im Bereich der Auffüllfläche durchzuführen und erforderliche 
Festlegungen zu treffen. Für das Schutzgut Tiere / Pflanzen / Biologische Vielfalt bzw. für 
den Artenschutz nach § 44 BNatSchG sind bzgl. Agrarvögel konfliktvermeidende 
Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 S. 3 
BNatSchG) im Bebauungsplan vorzusehen bzw. abzuhandeln. Die Sicherstellung der 
Durchführbarkeit sowie die Umsetzung von CEF-Maßnahmen ist vor Beginn der 
Erschließungs- und Baumaßnahmen zu gewährleisten. Dies wird in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde durch städtebaulich vertragliche Regelungen sichergestellt. Für 
das Schutzgut Oberflächenwasser muss im Bereich der „Kayer Senke“ eine Reduzierung 
des Retentionsvolumens vermieden werden (Regelungen im Bebauungsplan: Ausschluss 
von Auffüllungen, keine abflussbehindernden Pflanzungen). Hinsichtlich des Schutzgutes 
Kulturgüter zeigen die durchgeführten archäologischen Probeschnitte, dass im Planbereich 
immer wieder archäologische Befunde zu Tage treten. Deshalb muss das Gebiet weiterhin 
archäologisch untersucht werden.  
 
Die Schutzgüter Luft, Klima und Erholung sind aufgrund der naturräumlichen 
Voraussetzungen und der Standortwahl nicht erheblich betroffen.  

 
Ergebnis der Umweltprüfung ist, dass die Auswirkungen der 32. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan der Stadt Straubing insgesamt als 
umweltverträglich zu werten sind. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter 
sind unter Berücksichtigung der zu treffenden Sicherungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht 
zu erwarten. 
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4. Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung 

 
Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 
Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der 32. Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplans in der Fassung vom 18.05.2021 wurde in der Zeit vom 31.05.2021 bis 
einschließlich 02.07.2021 durchgeführt. Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 4 Abs. 1 BauGB zum Entwurf in der Fassung vom 10.03.2022 erfolgte vom 11.04.2022 
bis einschließlich 13.05.2022. Parallel dazu wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Bedenken, Anregungen und Hinweise 
aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurden, soweit möglich und 
mit den Zielsetzungen der Planänderung vereinbar, in die Planung eingearbeitet. Bedenken, 
Anregungen und Hinweise aus der öffentlichen Auslegung wurden wie folgt berücksichtigt. 
 
 

4.1 Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
Stadt Straubing, Freiwillige Feuerwehr:  
Die Hinweise betreffen die Ausführungsplanung / Bauausführung. Die ausreichende 
Versorgung mit Löschwasser kann aus dem Trinkwasserleitungsnetz der Stadtwerke 
Straubing gewährleistet werden, Löschwasserentnahmestellen sowie die baulichen 
Bedingungen für die Nutzung von Löschfahrzeugen können im Rahmen der Bauausführung 
berücksichtigt werden. 
 
Staatlichen Bauamt Passau, Servicestelle Deggendorf: 
Hinweise und Auflagen betreffen die verbindliche Bauleitplanung bzw. die 
Ausführungsplanung / Bauausführung. Die entsprechenden Fachstellen der Stadt Straubing 
wurden darüber in Kenntnis gesetzt. Im Bebauungsplan werden Regelungen zur 
Berücksichtigung der Anbauverbots- und der Anbaubeschränkungszonen formuliert. Den 
Maßgaben bzgl. der Ausbildung der Verkehrsanlagen kann in Abstimmung mit dem 
Staatlichen Bauamt bei Planung und Ausführung entsprochen werden.  
 
Regierung von Niederbayern, Sachgebiet 51, Naturschutz:  
Die saP wurde überarbeitet und bezüglich der erforderlichen CEF-Maßnahmen sowie des 
Monitorings konkretisiert. Die Umsetzung wird durch städtebaulich vertragliche Regelungen 
sichergestellt. Gleiches gilt für die Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
Der Umweltbericht wurde entsprechend ergänzt.  
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Deggendorf-Straubing:  
Die Hinweise bzgl. der Duldung von durch die Landwirtschaft ggf. entstehenden Emissionen 
und die Berücksichtigung der Pflanzabstände werden in die verbindliche Bauleitplanung 
(Bebauungsplan) übernommen.  
 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf:  
Im FNP ist in der Südwestecke des Geltungsbereiches eine Grünfläche als Retentionsfläche 
dargestellt. Eine Versickerung vor Ort ist möglich und wird in der Bebauungs- bzw. 
Erschließungsplanung detailliert. In der verbindlichen Bauleitplanung (BPlan) erfolgt eine 
Festsetzung zur Niederschlagswasserversickerung, unter Berücksichtigung des durch 
Altablagerungen betroffenen Bereichs. Innerhalb des Geltungsbereichs ist die „Kayer Senke“ 
als Grünfläche dargestellt und von Bebauung freigehalten.  
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Stadt Straubing, Untere Naturschutzbehörde: 
Hinweise und Vorgaben: Die saP wurde überarbeitet. Die diesbezüglich relevanten 
Informationen wurden in die Begründung bzw. in den Umweltbericht eingearbeitet. In 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde sind die erforderlichen CEF-Maßnahmen, 
das damit in Zusammenhang stehende Monitoring und die Abhandlung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Bebauungs- und Grünordnungsplan bzw. im 
zugeordneten städtebaulichen Vertrag konkret zu definieren.  
 
Stadt Straubing, Öffentliche Ordnung, Kfz-Zulassung und Verkehrsüberwachung:  
Der Hinweis bzgl. des Status quo der Regensburger Straße (innerorts zur Kreisstraße 
zurückgestuft) wurde in die Begründung aufgenommen. Durch die direkte Anbindung des 
Gewerbegebietes an die B8 in beide Fahrtrichtungen ist ein störender, gewerblicher 
„Schleichverkehr“ über die Regensburger Straße nahezu ausgeschlossen. 
 
Landesbund für Vogelschutz:  
Die saP wurde überarbeitet. Die diesbezüglich relevanten Informationen wurden in die 
Begründung bzw. in den Umweltbericht eingearbeitet. Die rechtliche Umsetzung des 
Artenschutzvollzuges, des Monitorings und der Eingriffsregelung wird durch einen 
städtebaulichen Vertrag gewährleistet. Die entsprechenden Maßgaben werden mit der 
unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.  
Zum Hinweis auf ökologische Maßnahmen zur Gestaltung des GE: Die Zielsetzung der Stadt 
Straubing, ihre Gewerbeflächen als „Nachhaltige Gewerbegebiete“ zu entwickeln, wird beim 
GE „Lerchenhaid“ einerseits im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durch 
Festsetzungen (Niederschlagswasserversickerung, Bepflanzung von unversiegelten 
Parzellenflächen, öffentliche und private Randeingrünungsmaßnahmen, Dachbegrünung, 
sockelfreie Einfriedungen, …), als auch im Zuge der Vermarktung durch Information der 
Bauwerber und ganzheitlich ausgerichtete und damit auch insbesondere umweltbezogene 
Kriterien als Grundlage für die Vergabe der Bauflächen umgesetzt. Möglichkeiten der 
Innenentwicklung wurden in der Standortalternativenprüfung zur 32. Änderung FNP/ LP 
umfassend untersucht. Im Ergebnis war festzuhalten, dass Baulandreserven und Potentiale 
der Innenentwicklung nur in minimalem Umfang verfügbar sind und die Neuausweisung der 
GE-Fläche „Lerchenhaid“ als bedarfsgerecht begründet und standortspezifisch nachhaltig 
erachtet werden kann. 
 
Bund Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe Straubing-Bogen:  
Der Großteil der Einwendungen, Anregungen und Hinweise betrifft die verbindliche 
Bauleitplanung und kann in deren Rahmen, soweit angezeigt, behandelt werden. Die Stadt 
Straubing hat ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept erstellt, in welchem der Bedarf bis 
2030 ermittelt wurde. In der Standortalternativenprüfung zur 32. Änderung FNP/ LP wurden 
Möglichkeiten der Innenentwicklung umfassend untersucht. Im Ergebnis war festzuhalten, 
dass Baulandreserven und Potentiale der Innenentwicklung nur in minimalem Umfang 
verfügbar sind und die Neuausweisung der GE-Fläche „Lerchenhaid“ bedarfsgerecht ist. 
Darüber wird die Innenentwicklung durch die Stadt Straubing konsequent verfolgt. Die 
Erhebung und Aktivierung von innerstädtischen Baulandreserven und Potentialflächen steht 
stets im Fokus der Stadtentwicklung.  
 
 

4.2 Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind keine 
Stellungnahmen eingegangen. 
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5. Abwägung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 
Im Gewerbeflächenentwicklungskonzept der Stadt Straubing ist bis 2030 ein zusätzlicher 46 
ha Brutto-Bauland (netto ca. 38-39 ha) prognostiziert. Die Erweiterung des Standorts Hafen 
Straubing-Sand (Industriegebiet mit Schwerpunkten in Logistik und industrieller 
Biotechnologie) war dabei gesondert zu betrachten.  
 
Mit dem Gewerbepark Alburg wurden bereits rd. 17 ha (brutto, Nettobauland rund 13 ha) 
realisiert. Aktuell sind hier keine Reserveflächen mehr vorhanden. Die noch unbebauten 4,3 
ha (einschl. möglicher Erweiterungsfläche Baumschule) sind entweder bereits reserviert oder 
in Privatbesitz und nicht verfügbar. 
 
Zusätzlich zur Ausweisung des Gewerbeparks Alburg konnten einige wenige Flächenpoten-
ziale einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Außerdem wurden durch Unterneh-
mensverlagerungen Areale für ansiedlungs- bzw. erweiterungswillige ortsansässige Betriebe 
frei. 
 
14,3 ha der noch vorhandenen Baulandreserven sind entweder bereits für Firmen reserviert 
(4,3 ha) oder befinden sich in Privatbesitz (10,0 ha), sind also nicht verfügbar. Alle 
denkbaren Erweiterungsflächen (14,2 ha) sind Privatgrundstücke und ebenfalls nicht 
verfügbar.  
Auch die 3,3 ha an Nachverdichtungspotenzial befinden sich in Privatbesitz und sind nicht 
verfügbar. Es handelt sich dabei überwiegend um relativ kleinteilige Baulücken in be-
stehenden Gewerbegebieten. 
 
Tatsächlich verfügbar sind derzeit nur 8,1 ha Baulandreserven für gewerbliche Nutzung, da-
von 1,8 ha im Gewerbepark Alburg.  
 
Gewerbebrachen in nennenswertem Umfang gibt es im Straubinger Stadtgebiet derzeit nicht. 
Erfolgte Neubebauungen ehemaliger Gewerbeflächen (z.B. Areal der ehemaligen Ziegelei 
Mayr, Areal an der Carl-Zeiss-Straße und Areal am Antoniusberg) bzw. geplante 
Neubebauungen von Gewerbeflächen (z.B. Landshuter-/ Industriestraße, Stadtfeld südlich 
der Bahn) durch Wohnnutzung sind / bzw. werden als GE-Flächenpotenziale entfallen. 
 
Die im Rahmen der vorliegenden Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung 
dargestellte neue Gewerbefläche „Lerchenhaid“ von rund 13 ha (Brutto-Gewerbefläche) ist 
somit bedarfsgerecht. 
 
Mit dem geplanten GE “Lerchenhaid“ im Stadtwesten und der ebenfalls beschlossenen 
Ausweisung des GE „Eglseer Breite“ (brutto rd. 16 ha) im Stadtosten wird die im 
Gewerbeflächen-Entwicklungskonzept empfohlene Größenordnung an Gewerbeflächen 
bereitgestellt. 
 

 
6. Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring) 
 
Da eine Flächennutzungsplanänderung keine unmittelbaren Umweltauswirkungen hat, sind 
Monitoring-Maßnahmen nicht erforderlich. 


